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 Veröffentlicht am 04.11.2004

Norm

PMG 1997 §1

PMG 1997 §20

ABGB §1311

Rechtssatz

Jedes Inverkehrbringen wird von § 1 PMG erfasst und führt zur Kennzeichnungsp icht gemäß § 20 PMG, welches als

Schutzgesetz zu quali zieren ist. Auch ein betro ener Landwirt kann daraus Schadenersatzansprüche ableiten, obwohl

"Ertragsinteressen der Anwender" im § 1 als vom Schutzzweck erfasst nicht (ausdrücklich) ebenfalls mit genannt sind.
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